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Orientierung
Eidgenössische und kantnnale Volksabstimmung vom
20. Juni 1954

1. Hilfeleistungen an kriegsgeschädigte Auslandschweizer

Gegen den Bundesbeschluss vom 23. Dezember 1953 über ausser-
ordentliche Hilfeleistungen an kriegsgesehädigte Auslandschweizer ist das
Referendum zustande gekommen, sodass darüber eine eidgenössische
Volksabstimmung stattfinden muss.

Schon im September 1939 wurde mit dem Hilfswerk für die Ausland-
schweizer begonnen, und bis Oktober 1946 wurden vom Bund für diese
Zwecke 148 Millionen bewilligt. (Bundesbeschluss vom 17, Oktober 1946
über ausserordentliche Leistungen an Auslatidschweizer). Dazu kamen
Leistungen der Kantone und Gemeinden und private Aktionen.

Heute stehen weitere 121,5 Millionen Franken zur Verfügung, aus
der Ablösung des Washingtoner Abkommens betr. die deutschen Guthaben
in der Schweiz.

Der zur Abstimmung kommende Bundesbeschluss sieht nun eine „ge-
hobene Fürsorge" vor. Als Grundsatz wird ausgesprochen: „Den im Aus-
land verbliebenen oder nach der Heimat zurückgekehrten kriegsgeschä-
fügten und daher hilfebedürftigen Schweizerbürgern werden äusserer-
deutliche Hilfeleistungen gewährt. Bei deren Bemessung ist den früheren
und gegenwärtigen Verhältnissen des Auslandschweizers, seinem Alter
und der Dauer seines Aufenthaltes im Ausland Rechnung zu tragen".
(Art. 1). „Die aussererdentüchen Hilfeleistungen können unter bestimm-
ten Voraussetzungen auch ehemaligen Schweizerinnen gewährt werden'

Das Referendum ist ergriffen worden, weil die Gegner hier das Für-
sorge-Prinzip nicht anerkennen wollen, sondern einen „Rechtsanspruch"
auf prozentuale Ausschüttung der zur Verfügung stehenden Beträge an
alle geschädigten Auslandschweizer postulieren.

2. Fähigkeitsausweis für bestimmte Berufe

Gleichzeitig findet eine zweite eidgenössische Volksabstimmung statt :

über dein Bundesbeschluss vom 23. Dez. 1953 über den Fähigkeitsausweis
im Schuhmacher-, Coiffeur-, Sattler- und Wägnergewerbe. Die Existenz-
grundlagen dieser vier Berufe werden als gefährdet bezeichnet. Eröffnung
und Uebernahme von Betrieben in diesen Branchen soll daher, befristet
auf 12 Jahre, einer Beschränkung unterworfen werden:

Grundsatz gemäss Art. 1 : Betriebe des Schuhmacher-, Coiffeur-,
Sattler- und Wagnergewerbes dürfen nur von Personen eröffnet oder
übernommen werden, die das Meisterdiplom besitzen (Meisterdiplom ist
bedeutend mehr als erfolgreicher Lehrabschluss) oder die besonderen Vor-
aussetzungen dieses Beschlusses erfüllen.
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Personen ohne Meisterdiplom ist durch die zuständige Behörde die
Eröffnung oder Uebernahme eines Betriebes nur zu bewilligen, wenn
besondere örtliche Verhältnisse vorliegen (abgelegene Berggegend oder
wenn die Verweigerung der Bewilligung wegen besonderer persönlicher
Verhältnisse eine unzumutbare Härte dare teilen würde. (Art. 3).

Die Gegner dieser Vorlage weisen darauf hin, dass damit ein 1 weit eres
Stück der Handels- und Gewerbefreiheit verloren ginge und dass die
Einmischung des Staates und der Verbände in das Erwerbsleben verstärkt
würde.

3. Kantonale Alters- nnd Hintcrlassenen-Beihilfe
Im Kanton Zürich kommt am 20. Juni ferner zur Abstimmung : das

Gesetz über die Abänderung des Gesetzes über die Alters- und Hinter-
lassenenbeihill'e vom 14. März 1948/4. Juni 1950. Eis handelt sich um
eine kantonale Ergänzung (nach dem Fürsorge-Prinzip) der- eidgenössi-
sehen AHV. Das geltende kantonale Gesetz hat sich bewährt, aber es
erscheint heute eine bescheidene Erweiterung der Leistungen — in Be-
rücksichtigung der fortgeschrittenen Teuerung —- als angezeigt.

Nach der neuen Vorlage soll die Bezugsberechtigung für die Altere-
Beihilfe in der Regel angenommen werden, wenn Einkommen oder Ver-
mögen des Gesucthstellers nachstehende Höchstgrenzen nicht überschrei-
ten :

a) Einkommen Einzelpersonen Ehepaare
in städtischen Verhältnissen 2 250.— 3 600.—
in nichtstädtischen Verhältnissen 2100.— 3 400.—

b) Vermögen 10 000.— 16 000.—

Als Höchstansatz für die regelmässige Altersbeihilfe für Einzelper-
sonen wird nun festgelegt: Fr. 1000.— in städtischen Verhältnissen, Fr.
900.— in nichtstädtischen Verhältnissen.

Ferner werden folgende Höchstansätze festgelegt: für die Witwen-
beihilfe Fr. 600.— jährlich, für che Waisenbeihilfe Fr. 480.— jährlich.

Diese Vorlage, die auf den 1. Januar 1954 rückwirkend in Kraft:
treten soll, hat keine wesentliche Gegnerschaft gefunden. E. L.

Warum dürfen die Frauen nicht mitbestimmen? Es interessiert sie
ebenso wie die Männer.

Frauen und Freisinn
„Die Frauen haben den ehrlichen Wunsch zu arbeiten, und ich habe

von den Frauengruppen einen durchaus positiven Eindruck", erklärte
NZZ-Redaktor Dr. W. Diggelmann, der in der JUSTA über „Frauen und
Freisinn" referierte.

3


	Orientierung : eidgenössische und kantonale Volksabstimmung vom 20. Juni 1954

